Lokale Initiativen für neue Beschäftigung

Der Landkreis Uckermark wird im Rahmen der vierten Förderphase des „Regionalbudgets“ die seit 2002 erfolgreiche Förderung von lokalen Initiativen für neue Beschäftigung weiterführen.

Ziel der lokalen Initiativen ist es, die Entwicklung von Fähigkeiten der Menschen zu unterstützen, sich vor Ort selbst zu organisieren bzw. schöpferisch tätig zu werden. Hierbei sollen vorhandene Kommunikations- und Kooperationsstrukturen genutzt und/oder Wissen über regionale Techniken und Besonderheiten eingesetzt werden.

Mit Hilfe dieser Fähigkeiten sollen

· lokale Bedürfnisse befriedigt,

· neue Wege der Beschäftigung gefunden,

· sozialer Zusammenhalt gestärkt,

· Ausgrenzungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt entgegen gewirkt werden.

Die Förderung konzentriert sich auf Maßnahmen der untersten lokalen Ebene mit dem Ziel, Antworten auf lokale Bedürfnisse zu geben.

Es geht bei der Förderung um Innovation und Erprobung neuer Wege zu neuer Beschäftigung. Durch ein breites Spektrum von Initiativen soll vorhandenes Potenzial zur Beschäftigungsentwicklung, zur Verbesserung der Einkommenssituation sowie zur Integration in Erwerbsarbeit unter der Berücksichtigung der lokalen Bedingungen mobilisiert werden.

Gefördert werden:

Beschäftigungserzeugende und –fördernde Vorhaben sowie Gründung und Professionalisierung von beschäftigungsorientierten Vereinen, Verbänden, Netzwerken oder anderen kooperativen Zusammenschlüssen

Die lokalen Initiativen sollen folgende Kriterien erfüllen:

· Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit bzw. Beitrag zur Beschäftigung (z. B. Ermutigung durch Verwirklichung eigener Projektideen, Verbesserung der Qualifikation, Einbindung praktischer Tätigkeiten)

· Stärkung der lokalen Entwicklung

· Nachhaltigkeit (z. B. dauerhafte Schaffung eines Angebots am Markt; Stabilisierung von beschäftigungsorientierten kooperativen Zusammenschlüssen)

Der Förderbetrag pro lokale Initiative beträgt max. 10.000 Euro. Grundsätzlich können Personal-, Qualifizierungs- und Sachkosten gefördert werden. Investitionen, Lückenfinanzierungen oder die Kofinanzierung von anderen Projekten sind nicht förderfähig.

Ideen für lokale Initiativen sind formlos bis zum 31.12.2010 einzureichen bei:

Koordinierungsstelle Regionalbudget 



Frau Ehrhardt, Frau Amlang, Herr Meyer
Tel.
0 39 84/83 21 52
Haus der Wirtschaft




Fax:
0 39 84/83 21 53
Grabowstraße 18




um.ksrb@t-online.de
17291 Prenzlau




www.regionalbudget-uckermark.de
Die Koordinierungsstelle Regionalbudget unterstützt bei der Anregung zu lokalen Initiativen, deren Begleitung und Vernetzung mit anderen Initiativen.

Ein Lokalbeirat, bestehend aus Wirtschafts- und Sozialpartnern, entscheidet über die Förderung.

Der Durchführungszeitraum für die lokalen Initiativen gilt in der vierten Förderphase vom 01.03.2011 bis zum 29.02.2012.

Das Merkblatt für Antragsteller finden Sie auf der Webseite des Regionalbudgets Uckermark unter www.regionalbudget-uckermark.de oder unter www.uckermark.de Rubrik Kommunen für Arbeit – Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende – Regionalbudget – als PDF-Datei.
